
 &    
Förderprogramm 2024 

 
Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich 
Mehrweggeschirr einsetzen. 

Seit dem 1. Januar 2023 gilt im Handel mit Lebensmitteln und Getränken, die erst beim 
Letztvertreiber verpackt werden, eine Mehrwegpflicht: Die Betriebe müssen für 
Lebensmittelverpackungen aus Plastik sowie Getränkebecher aus allen Materialien jeweils 
eine Mehrwegalternative anbieten, die nicht teurer verkauft werden darf als die bisherige 
Einwegvariante. Bei Speisen greift dieses Gesetz jedoch nur bei 
Einwegkunststoffverpackungen. Mit dem Förderprogramm soll mithilfe einer einmaligen 
Zuschusszahlung für bis zu 20 Betriebe ein finanzieller Anreiz zum ausschließlichen Einsatz 
von Mehrweg geschaffen werden. 

1. Förderzweck 

1.1 
Die Bundesstadt Bonn gewährt auf Grundlage dieser Richtlinie Fördermittel für die 
Etablierung von Mehrweg-Alternativen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus bei 
Kleingastronomiebetrieben in Bonn. Die bonnorange AöR prüft die eingegangenen Anträge 
auf Plausibilität und berät die Bundesstadt Bonn.   

1.2 
Ziel der Förderung ist die Schaffung eines Anreizes zum ausschließlichen Einsatz von 
Mehrwegverpackungen in Kleingastronomiebetrieben, für die als Letztvertreiber gemäß § 34 
Absatz 1 Verpackungsgesetz eine Ausnahme gilt. So werden Müllmengen reduziert und 
Ressourcen, die in der Produktion von Einwegbehältern verbraucht werden, geschont. 

2. Allgemeine Fördervoraussetzungen 

2.1 
Förderempfänger*innen können nur natürliche oder juristische Personen oder 
Personengesellschaften sein, für die die Erleichterungen für kleine Unternehmen i.S.d. § 33 
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 VerpackG gelten (Kleingastronomiebetriebe).  

2.2 
Sofern ein Letztvertreiber i.S.d. § 3 Abs. 13 VerpackG mehrere Verkaufsstellen (Filialen) 
betreibt, so sind die Verkaufsflächen und Beschäftigten der einzelnen Verkaufsstellen bei der 
Ermittlung, ob die Voraussetzungen nach Ziff. 2.1 vorliegen, aufzuaddieren. Bei den beiden 
Größenkriterien gem. § 34 Abs. 1 gilt nach dem „Leitfaden zur Umsetzung der 
Mehrwegangebotspflicht“ (Stand 22.02.2023) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall, 
dass es auf den Letztvertreiber ankommt, nicht auf die Größe einer einzelnen Verkaufsstelle 
(Filiale) bzw. der dort beschäftigten Anzahl an Mitarbeitern. 

2.3 
Der zu fördernde Betrieb bzw. die zu fördernde Verkaufsstelle muss sich innerhalb der Stadt 
Bonn befinden. 

2.4 
Gefördert werden Kleingastronomiebetriebe, die ab Förderzusage für mindestens 12 Monate 
auf Einweg beim Verzehr vor Ort als auch für Getränke und Speisen to-go verzichten. Dem 
Antrag ist eine Erläuterung beizufügen, in der ausgeführt wird, welche Maßnahme umgesetzt 
werden, um das Getränke- und Speisenangebot des Betriebs in Mehrweg auszugeben. 
Zudem ist nach Aufforderung durch die Bundesstadt Bonn, nach Ablauf der 12 Monate ein 

Förderantrag

Angaben der Antragsteller*in

 
Name des Betriebes

  der Betreiber*in 
Vorname     Name

    der Verkaufsstelle 
Straße               Nr.           PLZ      Ort

  der Betreiber*in 
Telefonnummer   E-Mail-Adresse

Konzept zum ausschließlichen Einsatz von Mehrweg

Erläuterung der Maßnahmen… beschreibe zum Beispiel dein Getränke- und  
Speisenangebot und erkläre jeweils, welche Mehrweggefäße du einsetzen wirst.

Bei Bewilligung der Förderung soll die direkte Auszahlung durch die bonnorange AöR an fol-
gende Bankverbindung erfolgen:

  
IBAN               Kontoinhaber

  
BIC       Geldinstitut

 Ich habe die Förderrichtlinie gelesen und verpflichte mich bei Gewährung der beantrag-
ten Förderung in meinem Betrieb für 12 Monate auf Einweg zu verzichten sowie zur Vorlage 
eines Evaluationsberichts auf Anforderung nach Ablauf des Förderzeitraums.

 Ich willige darin ein, dass die bonnorange AöR meine Angaben für die Bearbeitung meines 
Antrags bzw. zur Kontaktaufnahme verwendet und an die Bundesstadt Bonn weitergibt.

 Für den Fall, dass die beantragte Förderung gewährt wird, willige ich darin ein, dass mein 
Betrieb auf der Karte unter www.bonn-geht-den-mehrweg.de eingetragen wird. 

Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung jederzeit unentgeltlich mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Fall eines 
Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn der Zweck der Speicherung ent-
fallen ist. Weitere Informationen zum Datenschutz mit Hinweisen zu Ihren Betroffenenrechten und Kontaktmöglichkeiten finden 
Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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